
  
 
 
  

Satzung des Vereins Lichen Sclerosus Deutschland e. V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 2 

(1) Der Verein führt den Namen „Verein Lichen Sclerosus Deutschland e. V.“, kurz „LSDE e. V. 

Er wurde 2020 gegründet. 

(2) Der Verein ist mit seinem Sitz in Hamburg im Vereinsregister VR 24387 eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das laufende Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Aufgabe 

(1) - Zweck des Vereins ist auch die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der 

öffentlichen Gesundheitspflege. Das heißt konkret: Ziel und Zweck des Vereins ist 

Selbsthilfe zum Umgang mit Lichen sclerosus, sowie Aufklärung in der Öffentlichkeit und 

unter Ärzten zu leisten. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

•  

•  

Beratung, Förderung und Unterstützung von Erwachsenen und Kindern mit 

Lichen sclerosus 

Hilfe zur Selbsthilfe mittels Austauschplattformen, fachspezifischen Workshops, 

Selbsthilfegruppen-Treffen 

•  

•  

•  

Öffentlichkeitsarbeit in Form von Vorträgen, Weiterbildungen und Veranstaltungen 

Lobbyarbeit in fachspezifischen Gremien 

Zusammenarbeit mit Fachleuten in Form von Unterstützung von Studien, 

medizinischen Umfragen zu Studienzwecken 

(2) Der Verein arbeitet aus humanitärer Verantwortung und ohne weltanschauliche 

und parteipolitische Bindungen. 

§ 3 Selbstlosigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele im Sinne 

der Abschnitte „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
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(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Dasselbe gilt beim 

Ausscheiden der Mitglieder oder bei Auflösung bzw. Aufhebung des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Die Vorstandsmitglieder erhalten eine im Verhältnis zu ihren Aufgaben angemessene 

Entschädigung, deren Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt wird. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person mit Vollendung des 18. Lebensjahr oder 

juristische Person werden. 

(2) Der Aufnahmeantrag ist dem Vorstand schriftlich einzureichen. Das Ergebnis – Aufnahme 

oder Ablehnung – wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. Einer Begründung bedarf diese 

Entscheidung nicht. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag gemäß Beitragsordnung. Dieser wird zum 

1.02. eines jeden Jahres im SEPA Lastschriftverfahren eingezogen. Endet die Mitgliedschaft 0 

während des Jahres, erfolgt keine Beitragserstattung. 

(2) Tritt ein Mitglied nach diesem Zeitpunkt ein, wird der Jahresbeitrag 14 Tage nach Zugang 

der schriftlichen Aufnahmebestätigung des Vorstandes fällig. 

(3) Die Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an den Mitgliederversammlungen und 

zur Ausübung des Stimmrechtes. 

(4) Ein Mitglied kann sich bei der Beschlussfassung durch ein anderes Mitglied durch 

schriftliche Vollmacht vertreten lassen. Vertretene Mitglieder zählen als erschienene Mitglieder. 

Ein Mitglied kann höchstens drei andere Mitglieder nach vorstehender Regelung vertreten. 

§ 6 Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

(2) Ein Mitglied kann jederzeit zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 

zwei Monaten schriftlich dem Vorstand seinen Austritt erklären. 
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(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft das Ansehen oder die 

Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise verletzt oder sonst ein wichtiger Grund 

gegeben ist. 

(4) Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 

es sich mit der Zahlung des Jahresbeitrags trotz Fristsetzung und Hinweis auf die Folgen der 

Nichtzahlung mehr als drei Monate im Rückstand befindet. 

(5) Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der 

abgegebenen gültigen Stimmen. 

(6) Über die Streichung von der Mitgliederliste beschließt der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 

(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf Vereinsvermögen oder auf 

Rückzahlung der Beiträge. 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

Es werden jährliche Mitgliedsbeiträge erhoben, deren Höhe in der Beitragsordnung durch die 

Mitgliederversammlung festgelegt wird. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben des Vereins 

können Umlagen erhoben werden. 

§ 8 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

•  
•  

der Vorstand 
die Mitgliederversammlung 

•  der Kassenprüfer sowie dessen Stellvertreter, alternativ ein Steuerberater 

Alle arbeiten ehrenamtlich. 

§ 9 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei Mitgliedern: zwei gleichberechtigten 

Vorsitzenden (Doppelspitze) und dem Kassenwart. Daneben können für die internen 

Vereinsaufgaben weitere Vereinsmitglieder gewählt werden, die den Vorstand in ihrer Arbeit 

unterstützen. 

Die Aufgaben werden in der Geschäftsordnung des Vorstandes geregelt. 
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(2) Der Vorstand wird für die Dauer von 3 Jahren durch die Mitgliederversammlung gewählt und 

bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Die Wahl ist auf Antrag geheim durchzuführen. Die Wiederwahl 

von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Vorsitzenden (Doppelspitze) 

vertreten. Jeder ist alleinvertretungsberechtigt. 

(4) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Vorstandesbeschlüsse sind mit einfacher Mehrheit zu fassen. 

(6) Dem Vorstand obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 

Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

(a)Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung 

der Tagesordnung. 

(b)Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

(c) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 

(d)Beschlussfassung über die Streichung von Mitgliedern von der Mitgliederliste. 

(e)Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichtes. 

(7) Den Vorstandsmitgliedern werden die bei ihrer Tätigkeit entstandenen notwendigen Auslagen 

erstattet. 

(8) Der Vorstand haftet dem gegenüber Verein bei Schäden nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. 

(9) Bei Ausscheiden eines Vorstandmitgliedes während der Wahlzeit kann der Vorstand für die 

Zeit bis zur nächsten Vorstandswahl einen Nachfolger berufen. 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor dem Ende der Amtszeit aus, können die verbleibenden 

Vorstandsmitglieder ein Vereinsmitglied für die Dauer der restlichen Amtszeit des 

ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds für den Vorstand kooptieren. 
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§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie wird von den 

Vorsitzenden (Doppelspitze) unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen schriftlich unter Angabe 

der Tagesordnung einberufen. Einladungen werden an die dem Verein zuletzt bekannte 

Mitgliederadresse gesendet, vorzugsweise an die persönliche E-Mail Adresse. Mitglieder, die 

keine E-Mail Adresse haben, werden per Brief eingeladen. 

Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung gestellt 

werden, beschließt die Versammlung (Dringlichkeitsverfahren). Über Satzungsänderungen, 

Ausschluss von Mitgliedern und Absetzen von Mitgliedern des Vorstandes, kann nicht im 

Dringlichkeitsverfahren entschieden werden. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

(a)Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes sowie Entlastung des 

Vorstands 

(b) Wahl des Vorstandes und Kassenprüfers 

(c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins. 

(d)Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern. 

(e)Beschlussfassung über die Beitragsordnung 

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn 

das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Fünftel der Mitglieder dies schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. 

§ 11 Der Kassenprüfer 

Der Kassenprüfer und sein Stellvertreter bzw. Steuerberater werden von der 

Mitgliederversammlung vorgeschlagen und für die Dauer von drei Jahren gewählt. Sie sind nicht 

Mitglied des Vorstandes. Sie überwachen den Kassenwart und Vorstand in Bezug auf die 

Verwendung und Verwaltung der Finanzen. Der Mitgliederversammlung ist darüber Bericht zu 

erstatten. 
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§ 12 Ablauf der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von den Vorsitzenden geleitet. Ist einer der Vorsitzenden 

verhindert, findet die Mitgliederversammlung trotzdem statt. Ist kein Vorstandmitglied 

anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. 

(2) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte 

Tagesordnung geändert und ergänzt werden. 

(3) Die Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben. Wenn ein Drittel 

der anwesenden Mitglieder es verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden. 

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Zur Änderung der Satzung einschließlich der Änderung des 

Vereinszweckes, zum Ausschluss von Mitgliedern und zur Auflösung des Vereins ist eine 

Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Eine Abwahl von Mitgliedern 

des Vorstandes ist nur mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen möglich. 

(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 

hat. Hat kein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet 

zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt. Hierbei 

entscheidet die relative Mehrheit. 

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 

vom jeweiligen Schriftführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 

§ 14 Datenschutz 

Der Verein hat bei Speicherung personenbezogener Daten die Vorgaben des 

Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. Der Vorstand ist für die Einhaltung der Rechte 

der Mitglieder auf Datenschutz verantwortlich. 
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§ 15 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 

/4 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Über die Auflösung des Vereins 3 

kann nicht im Dringlichkeitsverfahren entschieden werden. 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die 

Vorsitzenden (Doppelspitze) gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und 

chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE), die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§ 16 Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen in dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Gleiches gilt, wenn sich in dieser Satzung eine Lücke ergeben sollte. Anstelle der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine Regelung gelten, die 

- soweit rechtlich möglich - dem am nächsten kommt, was die Satzungsschließenden gewollt 

haben oder gewollt hätten, sofern sie den Punkt bei der Abfassung der Satzung bedacht hätten. 

Hamburg, 29. Dezember 2019 (Gründungssatzung) 
Hamburg, 24. Mai 2020 (Version 1) 
Hamburg, 01. Oktober 2022 (Version 2) gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung 
Diese Satzung ersetzt die fehlerhaft beim Registergericht eingereichte Fassung mit Stand 
vom 01. Oktober 2022 
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